
 

Auf einen Blick: Lebensmittel, die allgemein als verträglich gelten

Magenfreundliches Gemüse:
Möhren, Fenchel, Pastinake, Kürbis, Zucchini, Kohlrabi, Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen, grüne Bohnen,
Tomaten, grüner Salat

Gut verträgliches Obst:
reifes Obst, Äpfel, Birnen, Beeren, Bananen

Magenschonendes Getreide und Getreideprodukte:
feine Vollkornbrote, altbackenes Brot, Reis, Nudeln, Grieß, Kuchen aus Rühr- und Hefeteig, Kartoffeln

Milch und Milchprodukte:
fettarme Milch, fettarmer Joghurt, Dickmilch und Sauermilch, milde Käsesorten mit einem Fettanteil von
maximal 45 Prozent i.Tr.

Fleisch und Fleischwaren:
mageres Rind-, Kalb-, Geflügelfleisch (Filet, Schnitzel), Kaninchen, Wild, magere Wurstsorten wie
Bierschinken und gekochter Schinken, Corned Beef, Geflügelwurst

Fisch:
magere Süß- und Salzwasserfische, Schalen- und Krustentiere
 
 





Hier finden Sie noch eine genauere Übersicht über die Wirkungsweise von
Kräutern und Gewürzen.

Kräuter in der leichten Vollkost



Gewürze in der leichten Vollkost



Nicht geeignete Lebensmittel
Die leichte Vollkost ist eine Ernährungsform, in der Lebensmittel ausgewählt
werden, die im Allgemeinen als gut verträglich gelten. Ansonsten beinhaltet sie,
wie die normale Vollkost, die Nährstoffempfehlungen der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE). Die leichte Vollkost ist keine strenge Diät, denn alles, was
vertragen wird, ist auch erlaubt. Wer den Auslösern seiner Beschwerden auf die
Spur kommen möchte, kann sich an der Liste mit Lebensmitteln, die im
Allgemeinen unverträglich sind, orientieren und in der Tabelle mit den besser
verträglichen Lebensmitteln gute Alternativen finden.

Es sind sicher nicht alle Lebensmittel, die für Beschwerden sorgen. Dennoch
gibt es einige Lebensmittel und Zubereitungsarten, die Sie weglassen sollten,
wenn Sie unter den oben genannten Beschwerden leiden.
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Als allgemein unverträglich gelten:
Lebensmittel, die stark säurehaltig sind oder die Bildung von Magensäure
stimulieren
Alkohol, kohlensäurehaltige Getränke, Koffein, Speiseeis sowie eisgekühlte
Getränke
Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Fett und/oder Zucker wie Schokolade,
Speiseeis, Süßspeisen wie Tiramisu oder Torten
in Soße eingelegte Fischkonserven, streichfähige Wurst, z. B. Leberwurst
Fruchtgummis, Zuckerwaren
Lebensmittel, die eine blähende Wirkung haben: Kohlgemüse, Lauchgemüse,
Pilze, Hülsenfrüchte
Lebensmittel, die sehr scharf oder geräuchert sind: Chili, Senf, Meerrettich,
Paprika, Knoblauch
geräucherte Fischzubereitungen, geräucherter Schinken, Speck
Zubereitungsarten, bei denen scharf angebraten, frittiert oder geröstet wird:
Braten, Pommes frites, Schmorgerichte

Es gibt individuelle Unverträglichkeiten auf bestimmte Nahrungsbestandteile. Wer
z. B. Scharfes nicht verträgt, aber mit Kohlgemüse kein Problem hat, sollte scharf
gewürzte Gerichte meiden, muss aber nicht auf Kohlgerichte verzichten.

Wichtig ist: Finden Sie heraus, was Sie überhaupt nicht vertragen. Dazu
ernähren Sie sich für etwa zwei Wochen komplett nach den Empfehlungen der
leichten Vollkost und testen dann nach und nach die verschiedenen Lebensmittel
aus, um nachzuspüren, bei welchen Lebensmitteln bei Ihnen überhaupt Probleme
auftauchen. Es kann auch vorkommen, dass nach den zwei Wochen leichter
Vollkost die Magen-Darm-Beschwerden nicht verschwunden sind. Das ist der
Zeitpunkt, an dem Sie sich professionelle Hilfe durch eine zertifizierte
Ernährungsfachkraft holen sollten.

Wenn nach zwei Wochen leichter Vollkost Ihre Magen-Darm-Beschwerden nicht
verschwunden sind, sollten Sie sich professionelle Hilfe holen.

Lebensmittel, die allgemein als unverträglich gelten


